
punkt ähnlicher Vorkommnisse ge
wesen ist.
Vor der Eröffnung des Hauptver
fahrens nahm das Kreisgericht Ver
bindung mit dem Wohnbezirksaus
schuß der Nationalen Front auf, in 
dessen Bereich die Tat geschehen 
war und der Täter wohnte. Dabei 
zeigte sich, daß bei den Ermittlungen 
die gesellschaftlichen Zusammen
hänge der Tat nicht genügend beach
tet worden waren. Der Wohnbezirk 
gehörte in den vergangenen Jahren 
zu den besten der Stadt. Es gab be
sonders gute Ergebnisse im Nationa
len Aufbauwerk. Seit einiger Zeit 
wird jedoch die politische Arbeit, 
insbesondere mit den Jugendlichen, 
vernachlässigt. Die früher angese
hene HO-Gaststätte, in der die Straf
tat geschah, hat in ihrem Niveau er
heblich nachgelassen. In ihr konzen
trierte sich eine Gruppe junger Men
schen, die übermäßig Alkohol tran
ken und randalierten. Wegen der 
ständigen Belästigungen zogen sich 
immer mehr Bürger von dieser Gast
stätte zurück. Die Wechselwirkung 
zwischen dem Nachlassen der politi
schen Arbeit und dem Sinken des 
Niveaus der Gaststätte war auch 
daran erkennbar, daß einige der 
Jugendlichen, die sich in letzter Zeit 
vorwiegend in der Gaststätte auf
hielten, in den vergangenen Jahren 
aktive Aufbauhelfer waren.
Auf Grund dieser Feststellungen so
wie unter Berücksichtigung der Tat
sache, daß in Stendal die unter Alko
holeinfluß begangenen Straftaten, 
insbesondere Schlägereien, in letzter 
Zeit zugenommen hatten, bestand 
die Zielsetzung des Verfahrens darin, 
unter Einbeziehung gesellschaftlicher 
Kräfte eine wirkungsvolle vorbeu
gende Tätigkeit gegen derartige Und 
ähnliche Straftaten zu entfalten und 
den Zustand in dem Wohnbezirk zu 
verändern.
In Vorbereitung .der Hauptverhand
lung wurde im Wohnbezirksausschuß 
und in einer Einwohnerversammlung 
darüber beraten, welche Schlußfol
gerungen sich aus der Strafsache für 
die Arbeit im Wohngebiet ergeben. 
Im Zusammenhang mit der politisch
moralischen Einschätzung der Straf
tat deckten die Einwohner auch kri
tisch die Ursachen für das Nachlassen 
der politischen Arbeit auf und mach
ten gleichzeitig Vorschläge für die 
Verbesserung der Arbeit. Die Ein
wohnerversammlung beschloß, ein 
Mitglied des Wohnbezirksausschus
ses als gesellschaftlichen Ankläger zu 
delegieren.
Um zu sichern, daß die vorgesehenen 
Veränderungen schnell und unbüro
kratisch und vor allem mit der 
Jugend selbst herbeigeführt werden, 
wandten wir uns noch vor der 
Durchführung des Verfahrens an die

dafür zuständigen ständigen Kom
missionen des Kreistags und der 
Stadtverordnetenversammlung sowie 
an die entsprechenden Abteilungen 
der Räte und an die FDJ-Kreislei- 
tung. Auch der Sekretär des Rates 
der Stadt als Leiter der Abgeordne
tengruppe wurde in die Vorberei
tung der Hauptverhandlung einbe
zogen, um die Volksvertreter im 
Wohngebiet und den Wohngebiets
ausschuß, in dessen Bereich der be
treffende Wohnbezirk liegt, mit der 
Problematik des Verfahrens vertraut 
zu machen. Die Kommission Ord
nung und Sicherheit der Stadt Sten
dal führte im Zusammenwirken mit 
dem Aktiv „Sozialistische Rechts
pflege“ der Ständigen Kommission 
Innere Angelegenheiten, Volkspolizei 
und Justiz ebenfalls vor der Haupt
verhandlung eine Beratung mit allen 
Gaststättenleitern durch. Hier wur
den die in der letzten Zeit unter 
Alkoholeinfluß begangenen Strafta
ten ausgewertet und konkrete 
Schlußfolgerungen für den Kampf 
gegen den übermäßigen Alkoholge
nuß gezogen.
An der Hauptverhandlung nahmen 
Vertreter aus dem Wohnbezirk und 
dem Betrieb des Angeklagten, Ver
treter von ständigen Kommissionen 
sowie der Bürgermeister und der 
Sekretär des Rates der Stadt teil. 
Entsprechend einer Vereinbarung 
mit dem Kreisschulrat waren auch 
Vertreter der FDJ-Ordnungsgruppen 
aus mehreren Schulen anwesend. Das 
Gericht hatte weiterhin die Leiter 
verschiedener HO-Gaststätten, die in 
der Vergangenheit mehrfach Aus
gangspunkt strafbarer Handlungen 
waren, und deren Gaststättenbeiräte 
geladen. Aus der HO-Gastätte, in der 
die Tat geschehen war, nahm außer
dem das Bedienungspersonal an der 
Verhandlung teil.
In der Hauptverhandlung wurden 
unter aktiver Mitwirkung des gesell
schaftlichen Anklägers gründlich die 
Ursachen und begünstigenden Um
stände der Tat herausgearbeitet.
Die sorgfältige Vorbereitung und 
Durchführung dieses Prozesses unter

In letzter Zeit gab es verschiedent
lich Unklarheiten über die prozes
sualen Voraussetzungen für das Tä
tigwerden des Staatsanwalts in 
einem bei Gericht anhängigen Pri
vatklageverfahren.
So hatte in einem Privatklagever
fahren ein Kreisgericht den Beschul
digten wegen Beleidigung entspre
chend dem Antrag des Privatklägers

aktiver Teilnahme gesellschaftlicher 
Kräfte und staatlicher Organe hat 
dazu beigetragen, daß die angestreb
ten gesellschaftlichen Veränderungen 
im wesentlichen realisiert wurden. 
Der Rat der Stadt hat die von der 
Ständigen Kommission Ordnung und 
Sicherheit unterbreiteten Schlußfol
gerungen zur Bekämpfung des über
mäßigen Alkoholgenusses und der 
damit verbundenen strafbaren Hand
lungen bestätigt. Der Rat des Kreises 
hat sie verallgemeinert und den Vor
sitzenden der Ständigen Kommissio-. 
nen Ordnung und Sicherheit der Ge
meinden erläutert.
Nach einiger Zeit hat sich der Rat 
der Stadt erneut mit den Schlußfol
gerungen aus diesem Strafverfahren 
und der weiteren Entwicklung im 
Wohngebiet beschäftigt. Dieser Rats
sitzung ging eine Einwohnerver
sammlung im Wohnbezirk voraus. 
Hier konnte festgestellt werden, daß 
insbesondere durch die gute Arbeit 
der Abgeordnetengruppe des Wohn
gebietes die kulturellen Einrichtun
gen im Wohnbezirk erweitert und 
die von der Bevölkerung mehrfach 
kritisierten Straßen- und Beleuch
tungsverhältnisse verbessert wurden. 
Die Leitung des HO-Kreisbetriebes 
hat die betreffende HO-Gaststätte 
renovieren lassen und einen quali
fizierten Objektleiter eingesetzt, so 
daß die Gaststätte zu ihrem alten 
Niveau zurückgefunden hat.
Obwohl auf dem Gebiete der Jugend
arbeit noch keine spürbaren Ver
änderungen eingetreten und deshalb 
weitere Anstrengungen notwendig 
sind, kann gesagt werden, daß die 
gesellschaftliche Zielstellung des 
Strafverfahrens realisiert wurde. Die 
aus der Vorbereitung und Durchfüh
rung dieses Verfahrens gewonnenen 
Erkenntnisse hat das Bezirksgericht 
auch auf einer Beratung des Bezirks
tages Magdeburg über Fragen der 
Ordnung und Sicherheit, an der 
sämtliche Direktoren der Kreisge
richte teilnahmen, dargelegt und ver
allgemeinert.

GÜNTER HEEG und MANFRED KRAUSE. 
Inspekteure am Bezirksgericht Magdeburg

verurteilt. Das Bezirksgericht hob 
das Urteil auf und verwies die Sache 
zur erneuten Entscheidung an das 
Kreisgericht mit der Weisung zu
rück, die Einhaltung der Frist des 
§ 245 StPO i. d. F. vom 2. Oktober 
1952 nachzuprüfen. In der erneuten 
Verhandlung vor dem Kreisgericht 
wurde festgestellt, daß die Frist des 
§ 245 StPO verstrichen war. Der

Zur Mitwirkung des Staatsanwalts 
im Privatklageverfahren


